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»Gesichtserkennung in Sachsen ist ein tiefer Eingriff in die
Grundrechte«

Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte appelliert
an die Sicherheitsbehörden im Freistaat, beim Einsatz
von Gesichtserkennungssystemen die Verhältnismäßigkeit und
Rechtsstaatlichkeit zu wahren.
Anlässlich des im Gesetzgebungsverfahren bendlichen Asyl- und
Sicherheitspakets der Bundesregierung weist Dr. Juliane Hundert auf die
aktuelle Situation in Sachsen hin:

»Die Polizeidirektion Görlitz setzt für strafprozessuale Ermittlungsverfahren
stationäre und mobile Kameras ein. Mit dieser Technik lassen sich
Bildaufzeichnungen in hoher Auösung anfertigen. Ein automatisierter
biometrischer Abgleich von aufgezeichneten Gesichtsbildern mit zuvor
hinterlegten Referenzbildern ndet nach meinen Erkenntnissen bisher
in ausgewählten Fällen und ausschließlich auf richterlicher Anordnung
statt. Gleichwohl halte ich diese Maßnahmen für höchst bedenklich.
Werden beim Passieren von Videokameras von unbeteiligten und nicht
verfahrensrelevanten Personen biometrische Muster ihrer Gesichter
erstellt, erreicht die Maßnahme eine Eingriffstiefe, die nicht ansatzweise von
den aktuell geltenden Ermittlungsbefugnissen in der Strafprozessordnung
gedeckt ist. Für einen solchen massenhaften biometrischen Abgleich im
Strafverfahren bedarf es einer bestimmten, normenklaren gesetzlichen
Grundlage.
Mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu
präventiven Maßnahmen der automatisierten Kennzeichenerfassung dürfte
kein Zweifel bestehen, dass die biometrische Verarbeitung und ein Abgleich
der Gesichtsbilder sämtlicher Personen, die eine Überwachungskamera
im öffentlichen Raum passieren, mangels hinreichender Rechtsgrundlage
gegen die Verfassung verstößt. Zu beachten sind überdies die
europarechtlichen Anforderungen der neuen KI-Verordnung, die von den
bestehenden Regelungen nicht annähernd erfüllt werden.«
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Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte verfügt über
keine Interventionsmöglichkeit bei polizeilichen Maßnahmen, die richterlich
angeordnet wurden. Gerichte unterliegen nicht ihrer Aufsicht. Insofern
sind auch keine datenschutzaufsichtsbehördlichen Anordnungen gegen
polizeiliche Datenverarbeitungen möglich, die die Polizei aufgrund
richterlicher Beschlüsse durchführt. Gleichwohl appelliert Dr. Juliane
Hundert an Polizei und Staatsanwaltschaften in Sachsen, solche
Maßnahmen nicht zu beantragen, sowie an die Gerichte, solche
Maßnahmen nicht anzuordnen: »Dem Sächsischen Innenministerium und
dem Sächsischen Justizministerium habe ich meine Auffassung zur Kenntnis
gegeben.«

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des
Bundes und der Länder (DSK) hat sich des Themas ebenfalls
angenommen und in ihrer Entschließung vom 20. September 2024
auf die hohen rechtlichen Hürden für die Nutzung automatisierter
Gesichtserkennungssysteme hingewiesen.
Auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz- und die
Informationsfreiheit (BfDI) hat sich zum aktuellen Gesetzgebungsvorhaben
des Bundes kritisch zu Wort gemeldet.

Links:
Entschließung der DSK: Vorsicht bei dem Einsatz von
Gesichtserkennungssystemen durch Sicherheitsbehörden
Stellungnahme der BfDI zum Entwurf eines Gesetzes zur
Verbesserung der Terrorismusbekämpfung

https://datenschutzkonferenz-online.de/media/en/2024-09-20_Entschliessung_DSK_Gesichtserkennung.pdf
https://datenschutzkonferenz-online.de/media/en/2024-09-20_Entschliessung_DSK_Gesichtserkennung.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/2024/StgN_Terrorismusbek%C3%A4mpfung-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/2024/StgN_Terrorismusbek%C3%A4mpfung-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3

